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20. Wahlperiode 

HESSISCHER LANDTAG 

   

 

 

 

 Änderungsantrag 
13.01.2022 

HHA 

Fraktion der CDU, 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz über 
die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das 
Haushaltsjahr 2022 (Haushaltsgesetz 2022) in der Fassung der 
Beschlussempfehlung und des Berichts des Haushaltsausschusses 
Drucksache 20/6873 zu Drucksache 20/6380 

         
 Inhalt des Antrags: Technische Ertüchtigung des Medienraums im Plenargebäude 

Neue Maßnahme 
 
Einzelplan  01 Hessischer Landtag  
 
D e r  L a n d t a g  w o l l e  b e s c h l i e ß e n :  
 
Zu Kapitel  01 01  Landtag 
Buchungskreis: 2010 

 
Produktnummer lt. Leistungsplan 1 
  
Bezeichnung lt. Leistungsplan Bereitstellung der Infrastruktur für das Parlament 

 
 

  Veränderung 
  von um auf 
Leistungsplan:    

  
Beträge in 1.000 EUR 

 
 Gesamtkosten 21.914,7 +61,5 21.976,2 
 Eigene Erlöse 2.126,9 0,0 2.126,9 
 Produktabgeltung 19.787,8 +61,5 19.849,3 

 
Weitere Änderungen im Wirtschafts-/ Stellenplan: 

 

Die im Finanzplan ausgewiesenen Investitionsmittel verändern sich von 1.613.400 EUR um +860.000 EUR auf 
2.473.400 EUR. 

 
Kameraler Haushalt: Beträge in EUR 

 
 Titel Zweckbestimmung von um auf 

 812 
Erwerb von Geräten und sonstigen 
beweglichen Sachen 968.000 +860.000 1.828.000 

 
 
 
 

 
Kameraler Haushaltsabschluss:  Beträge in EUR 

 
 Hauptgruppe von um auf 
 HG 8 968.000 +860.000 1.828.000 
 Kameraler Zuschuss/Überschuss -80.341.400 "-860.000 -81.201.400 

 
 
Der Wirtschaftsplan und der kamerale Haushalt sind entsprechend anzupassen. 

 
 
 
 
Begründung des Änderungsantrags: 

  Drucksache 20/7070 
(zu Drucksache 16/6172. Lesung      

 



 Hessischer Landtag   ꞏ   20. Wahlperiode   ꞏ     Drucksache 20/7070 2 

 

 
Infolge der Einschränkungen und Veränderungen durch die Coronavirus-Pandemie wird der Medienraum im Plenarsaal-
gebäude des Landtages technisch anspruchsvoller als zuvor genutzt, z.B. als Pressekonferenzraum. Dies soll auch nach 
der Pandemie so beibehalten werden. Es wird als erforderlich angesehen, den Raum für die erweiterte Nutzung technisch 
aufzurüsten, z.B. mit einer LED-Wand und sonstiger Konferenztechnik. Anders als bei der Erstellung des Voranschlags 
des Einzelplans 01 für das Jahr 2022 erwartet, werden für die vorgesehenen Investitionen Mittel nach dem GZSG vom  
4. Juli 2020 nicht mehr zur Verfügung stehen. Daher sollen die Haushaltsansätze im Einzelplan 01 erhöht werden. Die 
erforderlichen Ausgabemittel sind in den Finanzplan des Landtages einzustellen. Im Leistungsplan ist die zu erwartende 
Abschreibung auszuweisen. 

 
 

Wiesbaden, 12. Januar 2022 
 
 
 
Für die Fraktion 
der CDU 
Die Fraktionsvorsitzende: 
 
 
 
 
Ines Claus 
 

  
  

Für die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Der Fraktionsvorsitzende: 
 
 
 
 
Mathias Wagner (Taunus) 
 

 


